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Ort / Datum    Unterschrift SEPA-Lastschriftmandat 

Kontoinhaber    Name der Bank 

Anmeldung - Studienvertrag zum Studium Staatlich geprüfte/r Techniker/in 

  

  

  

 Unternehmen / Branche 

  

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb eines Monats ohne Angabe von Gründen widerrufen.  
Die Widerrufsfrist beträgt einen Monat ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, das erste Fernlehrmaterial in 
Besitz genommen hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der IQ Technikum GmbH, Mary-Somerville-Str. 12, 28359 Bremen, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. 
ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das gesetzliche 
Muster-Widerrufsformular (BGBl. I 2013, Nr. 58, S. 3665) verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir das Fernlehrmaterial wieder zurückerhalten 
haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie das Fernlehrmaterial zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 
Sie haben das Fernlehrmaterial unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses 
Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie das Fernlehrmaterial vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 
absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung des Fernlehrmaterials. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust des Fernlehrmaterials nur 
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise des Fernlehrmaterials nicht notwendigen 
Umgang mit ihm zurückzuführen ist. 

Studienbeginn:  01. April 2023  01. Oktober 2023       Studiendauer: 5 Semester bzw. 30 Monate 
Gebühr: 30 monatliche Teilbeträge à 390 €  Gesamtgebühr: 11.700 € excl. Gebühr für die staatliche Prüfung: z. Zt. 917 € 
 

Das Studium bereitet auf die staatliche Prüfung zum/zur staatlich geprüften Techniker/in der Fachrichtung  
 
 Maschinentechnik              Mechatronik            
 
 Elektrotechnik (Schwerpunkt Energietechnik und Prozessautomatisierung)           vor. 
 

  

Hiermit ermächtige ich die IQ Technikum GmbH (Gläubiger-Identifikationsnummer DE82ZZZ00000922418), Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der IQ Technikum GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Die Mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

SEPA-Lastschriftmandat 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich meine verbindliche Anmeldung und mein Einverständnis mit den umseitig aufgeführten Allgemeinen 
Studien- und Geschäftsbedingungen. 
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Allgemeine Studien- und Geschäftsbedingungen IQ Technikum GmbH 

1. Hiermit melden Sie sich für das Studium der umseitig von Ihnen angegebenen Fachrichtung an.  
 
2. Wenn die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind, nimmt die IQ Technikum GmbH Ihre Anmeldung an. Der Studienvertrag 

wird wirksam, wenn Ihnen die Anmeldebestätigung zugestellt wird. Vor Beginn eines Semesters wird Ihnen das für dieses 
Semester benötigte Fernlehrmaterial zugesandt. Der ersten Sendung ist eine Kopie dieser Studienanmeldung beigefügt. 

 
3. Das Studium startet mit dem Beginn des Semesters (01. April / 01. Oktober). Über die gesetzliche Frist von 14 Tagen hinaus, 

können Sie einen Monat lang das Fernlehrmaterial kennen lernen und die Leistungen des IQ Technikums in Anspruch 
nehmen. Innerhalb dieses Probemonats können Sie kostenfrei, ohne Angabe von Gründen die Studienanmeldung 
widerrufen. Das erhaltene Fernlehrmaterial müssen Sie zurücksenden, bereits geleistete Studiengebühren erhalten Sie in 
voller Höhe zurück. 

 
4. Nach Ablauf des Probemonats können Sie den Studienvertrag mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende des Semesters 

kündigen. Die Mindestlaufzeit des Studienvertrages beträgt also sechs Monate. Nach Ablauf des ersten Semesters können 
Sie den Vertrag jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Monats kündigen. Das Recht der IQ Technikum 
GmbH und von Ihnen, diesen Vertrag jederzeit aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt. Eine Kündigung muss 
schriftlich erfolgen. 

 
5. Dauer des Sommersemesters: 01. April bis 30. September 

Dauer des Wintersemesters:  01. Oktober bis 31. März 
jeden Jahres.  
Für das Fernstudium ist begleitender Präsenzunterricht von mindestens 560 Unterrichtsstunden vorgesehen. Während der 
Schulferien des Bundeslandes Bremen finden in der Regel keine Präsenzveranstaltungen statt. Die staatlichen 
Abschlussprüfungen werden einmal jährlich im Frühjahr durch die Senatorin für Kinder und Bildung in Bremen abgenommen.  

 
6. In Ihren Studiengebühren sind folgende Leistungen vom IQ Technikum enthalten: 

 Persönliche Studienberatung 
 Fernlehrmaterialien und deren Lieferung 
 Zugang zur online- Lernplattform 
 Pädagogische und fachliche Betreuung 
 Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen 
 Teilnahme an IQ Technikum internen Prüfungen 
 Ausfertigung von Leistungsbescheinigen, Zeugnissen und Zertifikaten 

 
7. Folgende Leistungen müssen Sie selber tragen: 

 Kosten für Fahrten, Unterkunft und Verpflegung bei Präsenzveranstaltungen. 
 Eigene Kosten für Porto, Telefon und Internetzugang. Für die Nutzung der online-Lernplattform selbst entstehen 

keine weiteren Kosten. 
 Kosten für zusätzliche Arbeitsmittel, insbesondere PC / Laptop mit Betriebssystem und Office-Paket. 

 
8. Jeweils zum 15. eines jeden Monats müssen Sie Ihre Studiengebühren zahlen, zum ersten Mal nach Erhalt des ersten 

Lernmaterials. Während der Vertragslaufzeit werden die Gebühren nicht erhöht. 
 

9. Diese Anmeldung ist bis zum Ende des fünften Semesters gültig. Mit dem Abschluss der Vorbereitung zur staatlichen 
Technikerprüfung endet der Studienvertrag. Für die staatliche Technikerprüfung fallen zusätzlich Prüfungsgebühren an. 

 
10. Sollte die vom IQ Technikum vorgesehene Studiendauer für die Vorbereitung auf die staatliche Prüfung nicht ausreichen, ist 

ein kostenlose Verlängerung der Betreuungsfrist um bis zu zwei Jahre nach Abschluss der vereinbarten Studiendauer 
möglich. 

 
11. Die IQ Technikum GmbH muss sich inhaltliche und organisatorische Änderungen, insbesondere durch Veränderung 

amtlicher Richtlinien und Lehrpläne, vorbehalten. 
 

12. Für Streitigkeiten aus dem Studienvertrag ist Ihr Wohnsitz der ausschließliche Gerichtsstand. 
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Hiermit versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass meine Anmeldung nichtig ist, wenn sie auf 
falschen Angaben beruht. 

− Beglaubigtes Zeugnis des Schulabschlusses 
− Beglaubigtes Zeugnis des Berufsschulabschlusses (oder eines gleichwertigen Bildungsstands) 
− Beglaubigtes Zeugnis der Berufsausbildung (HWK, IHK) 
− Tabellarischer, lückenloser Lebenslauf (eigenhändig unterschrieben und mit Datum versehen) 
− 1 Lichtbild 
− Nachweis über die einschlägige berufliche Tätigkeit 

Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung zum/zur staatlich geprüften Techniker/in nach der Bremer Verordnung über die 
Fachschule für Technik sind: 

1. der Mittlere Schulabschluss, 
2. das Abschlusszeugnis der Berufsschule, 
3. der erfolgreiche Abschluss einer für die Zielsetzung der Fachrichtung einschlägigen Berufsausbildung und 
4. der Nachweis einer einschlägigen Berufstätigkeit von mindestens einem Jahr. 

 
Zugelassen wird auch, wer 

o anstelle der Nachweise zu Punkt 2 und 3 den erfolgreich Abschluss einer Berufsfachschule mit berufsqualifizierendem Abschluss 
in einem für die Fachrichtung einschlägigen Beruf nachweist 

o anstelle der Nachweise zu Punkt 2 bis 4 den erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung an einer der Fachrichtungen 
entsprechenden Berufsfachschule für Technische Assistenten in Verbindung mit einer einschlägigen Berufstätigkeit von 
mindestens zwei Jahren nachweist 

o anstelle der Nachweise zu Punkt 3 und 4 eine einschlägige Berufstätigkeit vom mindestens fünf Jahren nachweist 
o anstelle des Nachweises zu Punkt 2 eine Bescheinigung des Berufsförderungsdienst der Bundeswehr nachweist, aus der 

hervorgeht, dass während der militärischen oder ergänzenden Ausbildung wesentliche Lerninhalte der Berufsschule vermittelt 
wurden. 

 
Die Bremer Senatorin für Kinder und Bildung bestimmt, welche Berufe als einschlägig für die einzelnen Fachrichtungen anzusehen sind. 
 
Die Voraussetzungen müssen zum Zeitpunkt der Anmeldung zur staatlichen Prüfung erfüllt sein.  
 
Voraussetzung für die Zulassung zur Fachrichtung Windenergietechnik ist zusätzlich der Nachweis der gesundheitlichen Eignung zur 
Ausübung des Berufs durch eine ärztliche Bescheinigung. Die gesundheitliche Eignung bezieht sich auf die Tätigkeit in den Einsatzfeldern 
eines Technikers oder einer Technikerin der Fachrichtung Windenergietechnik. 
 

Zulassungsvoraussetzungen für die staatliche Technikerprüfung 

Angaben zum schulischen und beruflichen Werdegang 
(Bitte Entsprechendes ankreuzen bzw. ausfüllen) 

Ort / Datum Unterschrift 

Unterlagen, die Sie der Anmeldung unbedingt beifügen müssen: 


